
Landesparteitag der Alternative für Deutschland Bayern

am 23. und 24. November 2024

Antrag: LS-01 / Antrag zur Änderung der Landessatzung

Antragsteller: Landesvorstand der AfD Bayern (bestehend aus 13 Mitgliedern)

Antragsvertretung: Wird noch benannt. 

Antragstext:

Der Landesparteitag möge beschließen, die Satzung der AfD-Bayern wie folgt zu 

ändern.

Ergänzung des § 2 Abs. 2:

Wenn innerhalb von 60 Tagen nach Eingang eines Aufnahmeantrags beim örtlich 

zuständigen Kreisverband von diesem keine Entscheidung vorliegt, kann der 

Landesverband über die Erstaufnahme entscheiden. Der Landesvorstand oder der 

örtlich zuständige Bezirksvorstand können abgelehnte Erstaufnahmeanträge eines 

Kreisverbandes überprüfen und nach Anhörung des betroffenen Kreisvorstandes und 

des abgelehnten Antragstellers mit Zweidrittelmehrheit selbst über einen weiterhin 

aufrechterhaltenen Aufnahmeantrag entscheiden. Das Gleiche gilt nur bezüglich des 

Landesvorstandes für den Fall, dass ein Bezirksverband sein Widerspruchsrecht nach 

§ 4 Abs. 2 Satz 2 Bundessatzung ausübt mit der Maßgabe, dass dann der betroffene 

Kreisvorstand, der betroffene Bezirksvorstand und der Antragsteller vom 

Landesvorstand anzuhören sind.

Antragsbegründung:

Die Begründung erfolgt mündlich auf dem Landesparteitag.

Beschlussfassung:

◯︎ Zustimmung

◯︎ Unverändert ◯︎ Geändert

◯︎ Ablehnung ◯︎ Nichtbefassung



Antrag: LS-02 / Antrag zur Änderung der Landessatzung

Antragsteller: Landesvorstand der AfD Bayern (bestehend aus 13 Mitgliedern)

Antragsvertretung: Wird noch benannt. 

Antragstext:

Der Landesparteitag möge beschließen, die Satzung der AfD-Bayern wie folgt zu 

ändern.

Änderung des § 3 Abs. 1 S. 4 mit Ergänzung des § 3 Abs. 1 S. 5 ff.:

Die Tätigkeit eines Bezirksverbandes erstreckt sich in der Regel auf das Gebiet des 

jeweiligen Regierungsbezirks. Auf gemeinsames Verlangen der 

Mitgliederversammlungen eines jeden Kreisverbands, dessen Tätigkeitsgebiet 

innerhalb der Gemarkung der Landeshauptstadt München liegt, lädt der 

Landesvorstand die Mitglieder dieser Kreisverbände zur Gründungsversammlung des 

Bezirksverbandes München ein; Größe und Umfang des Bezirksverbandes München 

sind in der Satzung auf das Tätigkeitsgebiet dieser Kreisverbände festzulegen. Die 

Mitgliederversammlung des Kreisverbandes München Land kann beantragen, dem 

Bezirksverband München untergliedert zu werden, sofern die Mitgliederversammlung 

des Bezirksverbandes München dem zustimmt. Größe und Umfang des 

Bezirksverbandes München sind in diesem Fall durch die Satzung um das 

Tätigkeitsgebiet des Kreisverbandes München Land zu erweitern. Durch Gründung 

oder Beitritt zum neuen Bezirksverband München scheiden die jeweiligen 

Kreisverbände aus dem Bezirksverband Oberbayern aus.

Antragsbegründung:

Die Begründung erfolgt mündlich auf dem Landesparteitag.

Beschlussfassung:

◯︎ Zustimmung

◯︎ Unverändert ◯︎ Geändert

◯︎ Ablehnung ◯︎ Nichtbefassung



Antrag: LS-03 / Antrag zur Änderung der Landessatzung

Antragsteller: Landesvorstand der AfD Bayern (bestehend aus 13 Mitgliedern)

Antragsvertretung: Wird noch benannt. 

Antragstext:

Der Landesparteitag möge beschließen, die Satzung der AfD-Bayern wie folgt zu 

ändern.

Hinzufügung des § 5 Abs. 4 lit. d:

Der Landesvorstand kann mit Zustimmung sämtlicher seiner Mitglieder beschließen, 

dass Aufstellungsversammlungen und Parteitage als Delegierten- statt als Mitglieder-

versammlung durchgeführt werden. Der Beschluss ist mindestens 3 Monate vor 

Einberufung des Landesparteitages den Kreisverbänden mitzuteilen.

Antragsbegründung:

Die Begründung erfolgt mündlich auf dem Landesparteitag.

Beschlussfassung:

◯︎ Zustimmung

◯︎ Unverändert ◯︎ Geändert

◯︎ Ablehnung ◯︎ Nichtbefassung



Antrag: LS-04 / Antrag zur Änderung der Landessatzung

Antragsteller: Landesvorstand der AfD Bayern (bestehend aus 13 Mitgliedern)

Antragsvertretung: Wird noch benannt. 

Antragstext:

Der Landesparteitag möge beschließen, die Satzung der AfD-Bayern wie folgt zu 

ändern.

Streichung des § 6 Abs. 3: „Für die Delegiertenwahl zur Europawahlversammlung zur 

Europawahl 2024 gilt die in diesem Absatz beschriebene einmalige Sonderregelung, 

die mit Ablauf des 30.06.2024 außer Kraft tritt. Die vom Landesverband zur 

Europawahlversammlung zu entsendenden Delegierten werden entsprechend der 

Mitgliederzahl zum 01.06.2023 auf die an diesem Tag bestehenden Kreisverbände 

verteilt. Jeder Kreisverband erhält einen Grunddelegierten. Die danach verbleibenden 

Delegierten des Landesverbands werden auf die Kreisverbände nachdem Hare-

Niemeyer-Verfahren verteilt. Bei Uneindeutigkeit erhält der Kreisverband den 

Delegierten, der mehr Mitglieder hat, bei Mitgliedergleichheit entscheidet das Los aus 

der Hand des Landesvorsitzenden. Soweit sich Kreisverbände nach dem01.06.2023 

gründen,teilen, auflösen oder mit anderen Kreisverbänden vereinigen, bleibt dies für die  

Verteilung der Delegierten zur Europawahlversammlung außer Betracht. Sind oder 

werden in solchen Fällen nach dem 01.06.2023 Delegiertenwahlen erforderlich, sind 

diese in Mitgliederversammlungen entsprechend dem räumlichen Tätigkeitsbereich der 

am01.06.2023 bestehenden Kreisverbände zu wählen, zu denen jeweils der Vorstand 

der niedrigsten Gliederung einlädt, deren räumlicher Tätigkeitsbereich den gesamten 

räumlichen Tätigkeitsbereich des am 01.06.2023 bestehenden Kreisverbands umfasst. 

Im Übrigen gilt §6 Abs. 1 bis 2 entsprechend.“

Antragsbegründung:

Die Begründung erfolgt mündlich auf dem Landesparteitag.

Beschlussfassung:

◯︎ Zustimmung ◯︎ Ablehnung ◯︎ Nichtbefassung



◯︎ Unverändert ◯︎ Geändert

Antrag: LS-05 / Antrag zur Änderung der Landessatzung

Antragsteller: Landesvorstand der AfD Bayern (bestehend aus 13 Mitgliedern)

Antragsvertretung: Wird noch benannt.

Streichung des § 7 Abs. 6: „Die Aufstellungsversammlung zur Wahl einer bayerischen 

Landesliste zur Bundestagswahl darf nicht früher als 18 Wochen vor dem Termin der durch den 

Bundeswahlleiter festgelegten Frist zur spätesten Einreichung der Landeslisten durch die Partei 

erfolgen.“

Antragsbegründung:

Die Begründung erfolgt mündlich auf dem Landesparteitag.

Beschlussfassung:

◯︎ Zustimmung

◯︎ Unverändert ◯︎ Geändert

◯︎ Ablehnung ◯︎ Nichtbefassung



Antrag: LS-06 / Antrag zur Änderung der Landessatzung

Antragsteller: Landesvorstand der AfD Bayern (bestehend aus 13 Mitgliedern)

Antragsvertretung: Wird noch benannt.

Streichung des § 21 Abs. 1: „Parteimitglieder, welche bereits zwei volle Legislaturperioden 

Mitglied des bayerischen Landtags waren, sollen nur dann nochmals für den Landtag 

kandidieren, wenn sie vor der Wahlerklären, ihre Wahl nur anzunehmen, falls sie ab der dritten 

Legislaturperiode mit einer Mehrheit von 60 %gültigen Stimmen gewählt werden.“

Antragsbegründung:

Die Begründung erfolgt mündlich auf dem Landesparteitag.

Beschlussfassung:

◯︎ Zustimmung

◯︎ Unverändert ◯︎ Geändert

◯︎ Ablehnung ◯︎ Nichtbefassung



Antrag: LS-07 / Antrag zur Änderung der Landessatzung

Antragsteller: Landesvorstand der AfD Bayern (bestehend aus 13 Mitgliedern)

Antragsvertretung: Wird noch benannt.

Hinzufügung des § 5 Abs. 3 um einen 2. Satz: „Der Landesparteitag kann mit einer 

Mehrheit von 2/3 seiner stimmberechtigten Mitglieder, mindestens jedoch 1000 

Mitgliedern, entscheiden, dass der nächste Landesparteitag als Deligiertenparteitag 

stattfindet.“

Antragsbegründung:

Die Begründung erfolgt mündlich auf dem Landesparteitag.

Beschlussfassung:

◯︎ Zustimmung

◯︎ Unverändert ◯︎ Geändert

◯︎ Ablehnung ◯︎ Nichtbefassung



Landesparteitag der Alternative für Deutschland Bayern

am 23. Und 24. November 2024

Antrag: FO-01 / Antrag zur Änderung der Finanz- und Beitragsordnung

Antragsteller: Landesvorstand der AfD Bayern (bestehend aus 13 Mitgliedern)

Antragsvertretung: Wird noch benannt.

Antragstext:

Der Landesparteitag möge beschließen, die Finanz- und Beitragsordnung des 

Landesverbandes Bayern wie folgt zu ändern.

(a) Änderung des § 3 Abs. 2 lit. b und c:

b) den Bezirksverbänden 5 v.H.

c) und dem Landesverband 35 v.H. zu.

(b) Änderung des § 3 Abs. 3  S. 3:

Dabei stehen den Kreisverbänden 60 v.H., den Bezirksverbänden 5 v.H. und dem 

Landesverband 35 v.H. des jeweiligen Zuflusses zu.

Antragsbegründung:

Die Begründung erfolgt mündlich auf dem Landesparteitag.

Beschlussfassung:

◯︎ Zustimmung

◯︎ Unverändert ◯︎ Geändert

◯︎ Ablehnung ◯︎ Nichtbefassung


